Unabhängige Kommission UVP Temelín
c/o Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik 
Na Frantisku 32

11015 Praha 1 

Tschechische Republik
Einwendungen gegen das Atomkraftwerk Temelín im Rahmen der UVP 

Vorbemerkung: Gemäß Angaben des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Deutschland wurde nach Mitteilung der Tschechischen Botschaft die Frist der Einspruchsmöglichkeit bis zum 20. Juni 2001 verlängert. 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erhebe ich gegen das Atomkraftwerk Temelín folgende Einwendungen, die aus dem weiten Themenbereich der UVP nur beispielhaft aufgeführt sind: 

0) Die Risiken, die vom Atomkraftwerk (AKW) Temelín ausgehen, stellen keine interne Angelegenheit der Tschechischen Republik dar. Im Katastrophenfall wären auch Nachbarländer betroffen, u.a. Deutschland, dessen nächstliegender Grenzpunkt nur 59 km vom Kraftwerk entfernt liegt. Die Anlage Temelín bleibt in ihrer Auslegung weit hinter den Sicherheits-Standards der Europäischen Union (EU) zurück. Schwere Unfälle mit erheblicher Freisetzung von radioaktivem Material können nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallgefahr ist im AKW Temelín höher als bei westlichen AKW.

1) Der noch immer laufende Probebetrieb des Atomkraftwerks (AKW) Temelín hat unverhältnismäßig viele Pannen und Schwachstellen aufgezeigt. Das belegt, dass das AKW nicht die nötige Betriebssicherheit aufweist. Vor diesem Hintergrund ist es unzutreffend, zu behaupten, dass sich „... die Technologie im Testbetrieb bereits bewährt hat.“ (Unter Punkt 3 der vorliegenden Dokumentation). Aufgrund der Unzuverlässigkeit der Anlage darf das AKW nicht in Betrieb gehen, solange nicht alle Fragen zur Sicherheit der Anlage und zum Schutz der Bevölkerung geklärt sind.

2) Herzstück einer UVP ist die Alternativenprüfung. 

· Es werden verschiedene Alternativen betrachtet unter Einbeziehung des voraussichtlichen Strombedarfs für Tschechien. Nach den vorliegenden Daten ist der Strom aus Temelín vorwiegend für den Export bestimmt. Es wird in der Dokumentation eingeräumt, dass das AKW für den tschechischen Stromverbrauch nicht benötigt wird. Unter Ziffer 1.2. heißt es sogar: „Für den Fall, dass es nicht möglich sein sollte, für diesen Strom auf dem heimischen oder ausländischen Markt innerhalb einiger Jahre Absatz zu finden, ist die Fertigstellung des KKW Temelín unwirtschaftlich.“ Weiter wird eingeräumt, dass die „ökonomische Effektivität“ des KKW insgesamt fraglich ist. Am Ende von Ziffer 1.2. heißt es: „... die gesamte Investition ist laut Expertenteam nicht mehr amortisierbar.“ Also gibt es für Tschechien aus wirtschaftlicher Sicht keine zwingende Notwendigkeit, die Anlage Temelín in Betrieb zu nehmen. Als Exportstromquelle lehne ich den Reaktor in Temelín ab. 

· Die sog. Nullvariante, die voraussichtliche Entwicklung des betroffenen Naturraums ohne eine Realisierung des Vorhabens, wurde zwar ursprünglich in Betracht gezogen (Variante C), aber laut Dokumentation nach den Wahlen im Jahr 1998 verworfen. Damit entspricht die Dokumentation nicht den Erfordernissen einer UVP. 

3) Ebenfalls unter Punkt 1.2. heißt es: „... Das KKW Temelín ist ... eine Energiequelle, die keine wesentlichen Schadstoffe emittiert, bei den radioaktiven Emissionen handelt es sich um praktisch unbedeutende Mengen. ... „ Diese Aussage ist verharmlosend. Sie impliziert, dass von den Emissionen keine gesundheitlichen Gefahren ausgehen. Neuere Studien belegen, dass in der Umgebung von Atomkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland die Krebsrate bei Kindern signifikant erhöht ist (siehe www.umweltinstitut.org ( Radioaktivität ( Krebs bei Kindern um Atomkraftwerke). Dies wurde auch von amtlicher Seite bestätigt. Diese Befunde begründen den Verdacht, dass die radioaktiven Emissionen gesundheitsgefährdend und keinesfalls zu vernachlässigen sind.

4) Die Abschnitte, die die Grenzwerte der Dosisbelastung für Anwohner behandeln, sind schlampig erarbeitet und an einigen Stellen nicht nachvollziehbar. Z.B. wird in Kapitel 2.2.4.3. der „Eingreifs“-Grenzwert, der den Anwohnern in der Umgebung des AKW zugemutet wird, mit 40 Sv angegeben: die „... im Lauf eines Kalenderjahrs emittierten Radionuklide, die bei einer Einzelperson aus der Bevölkerung einen 50jährigen Beitrag H50, L verursachen, der beim 2-Block-Betrieb nicht höher liegt als 40 Sv ...“. Vermutlich ist die Benennung falsch angegeben, da niemand eine Dosis in der angegebenen Höhe überleben würde, auch nicht kumuliert über 50 Jahre. Weiter wird nicht erklärt, was ein „Beitrag H50, L“ ist. Aufgrund dieser schwerwiegenden Mängel ist die vorliegende Dokumentation nicht akzeptabel. Der betreffende Abschnitt ist neu zu bearbeiten und zu bewerten. Falls es sich nicht um einen Fehler der Benennung handeln sollte, dann ist davon auszugehen, dass auch in Nachbarländern wie Österreich und Deutschland noch tödliche Dosen für die Bevölkerung vorliegen. Dies ist unter keinen Umständen hinnehmbar.

5) Die Katastrophenschutzzonen sind mit einem Radius von 5 km für den inneren Teil der Zone (Zone der vorübergehenden (automatischen) Maßnahmen (PAZ)) und von 13 km für den äußeren Teil der Zone (Zone der Maßnahmen ohne Aufschub (UPZ)) zu klein. Eine Zone der langfristigen Folge-Maßnahmen, wie sie in der IAEO verankert ist, wurde nicht bestimmt. Wie der Tschernobyl-Unfall gezeigt hat, gehen die Auswirkungen von Unfällen in Atomkraftwerken mit radioaktiven Freisetzungen weit über den engen „Havariebezirk“ hinaus. Die so genannte Todeszone um den havarierten Tschernobyl-Reaktor hat einen Radius von 30 km, die größte Belastung für die Bevölkerung ist im Nachbarland Weißrussland, in Gomel, das mehr als 100 km von Tschernobyl entfernt liegt. Die Behauptung in Punkt 9: „... Die Bestrahlung der Bevölkerung der Nachbarländer mit Dosen, ... für die dringende Maßnahmen durchgeführt werden müssten, können nicht eintreten ...“ ist aufgrund der Erkenntnisse von Tschernobyl und der nah angrenzenden Nachbarländer falsch. Für uns als Bürgerinnen und Bürger des Nachbarlandes Deutschland, dessen Grenze nur ca. 60 km vom Standort entfernt liegt, sind diese Betrachtungen deshalb nicht akzeptabel. Deshalb fordere ich, den „Havariebezirk“ auch über die Grenzen der Nachbarländer hinaus zu erweitern und die möglichen Umweltauswirkungen entsprechend zu betrachten.

Weiter wird nicht dargelegt, wie Evakuierungen der in den Zonen lebenden 36.000 Menschen schnell und wirksam vorgenommen werden können. Die ausführlich beschriebene Evakuierungsübung in einer Schule kann nicht als Beweis des Gelingens herangezogen werden. Damit sind die Katastrophenschutzpläne unzureichend und nicht akzeptabel. 

6) Konditionierung, Lagerung und Verbleib des durch den Betrieb Temelíns anfallenden Atommülls werden in der vorliegenden Dokumentation unzureichend behandelt. Damit fehlt auch die Betrachtung der Umweltauswirkungen, die im Zusammenhang mit dem anfallenden Atommüll verursacht werden können. Es gibt bislang weltweit kein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Für die Entsorgung der hochaktiven Abfälle von Temelín werden lediglich mögliche theoretische Alternativen angeführt. Ein Entsorgungsnachweis wird nicht erbracht. Dieser ist aber unverzichtbar.

7) Unter Punkt 2.7.2.1. „Möglichkeiten für extern ausgelöste Unfälle“ wird unter der Überschrift „Flugzeugabsturz“ das Thema „Erdbebenfestigkeit“ behandelt. Der schwerwiegendste Unfall „Flugzeugabsturz“ wird überhaupt nicht behandelt. Dessen Betrachtung ist für eine sicherheitstechnische Beurteilung aber unverzichtbar, da ein Unfall mit radioaktiver Freisetzung fatale Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

8) Wegen der gravierenden Mängel sowohl des UVP-Verfahrens wie auch der Sicherheit des Reaktors fordere ich die Regierung der tschechischen Republik auf, das AKW Temelín nicht in Betrieb gehen zu lassen und die Inbetriebnahmevorbereitungen unverzüglich abzubrechen, bis die Sicherheitsfragen geklärt sind. Weiter fordere ich ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren, in dem auch die Sicherheit des Reaktors verhandelt wird. Dies soll nach europäischem Standard mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. 

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen. Vielen Dank.
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Bitte schicken Sie die Liste - auch wenn sie noch nicht ganz voll sein sollte - bis 
20. Juni 2001 (Posteingang) an die auf der 1. Seite angegebene Adresse.
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